
BEKANNTMACHUNG
der 2. Sitzung des Fachausschusses Wirtschaft

am 11.06.2015

Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus „Alter Krug“
   Pretzien
   August-Bebel-Straße 24
   39217 Schönebeck (Elbe)

TAGESORDNUNG

Vor Beginn der Sitzung findet um 16:30 Uhr eine Befahrung des  
Naherholungsgebietes Plötzky/Pretzien statt.

Öffentlicher Teil 
1.  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberu-

fung und der Beschlussfähigkeit
2.  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung des öffentlichen Teils
3.  Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Fest-

stellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sit-
zung

4. Informationen der Verwaltung
5. Vorlagen-Nummer: 0135/2015
  1. Änderung der Abwasserabgabensatzung der Stadt Schönebeck 

(Elbe)
6. Vorlagen-Nummer: 0139/2015
 Abwägungsbeschluss 
  Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 62 „Friedrichstraße- Am 

Randel“
7. Vorlagen-Nummer: 0140/2015
 Satzungsbeschluss 
  Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 62 „Friedrichstraße - Am 

Randel“
8.  Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschus-

ses
9. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil
10. Eröffnung der nichtöffentlichen Sitzung
11.  Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststel-

lung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils
12.  Entscheidung über Einwendungen gegen die Niederschrift und Fest-

stellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten 
Sitzung

13. Informationen der Verwaltung
14. Vorlagen-Nummer: 0137/2015
  Änderungsbeschluss zur Beschlussnummer 0051/2014 zur Umsetzung 

der Maßnahme „Verrohrter Abfanggraben“ als Gewässer 2. Ordnung 
innerhalb des Flurbereinigungsverfahrens „OU Schönebeck B 246a 
Abfanggraben parallel zur B 246a“ (2. PA)

15. Anfragen, Anregungen und Hinweise von Mitgliedern des Ausschus-
ses
16. Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Schönebeck (Elbe), den 29.05.2015

Knoblauch
Oberbürgermeister
                      

Amt für Landwirtschaft,  Dessau-Roßlau, d. 28.05.2015
Flurneuordnung und Forsten Anhalt                             
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Flurbereinigungsverfahren nach § 87 FlurbG „Ortsumgehung Gom-
mern-Dannigkow“
Ver.-Nr.: 611-17JL5015
Landkreis: Jerichower Land

Öffentliche Bekanntmachung
Feststellung der Änderung der Wertermittlungsergebnisse

I.
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt stellt die 
Ergebnisse der Änderung der Wertermittlung der zum Flurbereinigungs-
gebiet gehörenden Grundstücke nach §32, Satz 3 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S.547), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I, S. 2794) fest.

Diese Feststellung der geänderten Wertermittlungsergebnisse gilt für das 
ganze Flurbereinigungsgebiet und ist, sobald sie unanfechtbar geworden 
ist, für alle Beteiligten bindend.

Als Nachweisungen über die festgestellten Wertermittlungsergebnisse liegen
• der Wertermittlungsrahmen sowie
• die Wertermittlungskarten

zur Einsichtnahme für die Beteiligten während der üblichen Dienststunden 
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt aus.
II. Gründe
(1)  Die zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke sind nach 

Maßgabe der §§ 27 ff FlurbG bewertet worden. Mit Datum vom 
14.06.2012 erfolgte der Beschluss über die Feststellung der Ergebnisse 
der Wertermittlung, der am 26.07.2012 rechtskräftig wurde. Zur Siche-
rung der wertgleichen Abfindung der Beteiligten war die Wertermitt-
lung auf ihre Aktualität zu überprüfen. Die festgestellte Wertermittlung 
war an die Ergebnisse der Blockvermessung anzupassen.

(2)  Die Nachweisungen über die Ergebnisse der geänderten Wertermittlung 
haben vom 09. März bis 20. März 2015 im Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Anhalt in Dessau-Roßlau sowie am 25. 
März 2015 im Rathaus II der Stadt Gommern zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten der o.a. Flurbereinigung ausgelegen.

(3)  Der Anhörungstermin nach § 32, Satz 2 FlurbG zur Erläuterung der 
Ergebnisse der geänderten Wertermittlung hat am 25. März 2015, 13.00 
Uhr bis 14.00 Uhr im Rathaus II der Stadt Gommern stattgefunden. In 
diesem Termin war Gelegenheit, Einwendungen gegen die Ergebnisse 
vorzubringen. Solche Einwendungen wurden nicht vorgebracht.

(4)  Die gesetzlichen Voraussetzungen zur Feststellung der Wertermitt-
lungsergebnisse sind damit erfüllt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt mit Sitz in Dessau-Roßlau er-
hoben werden.

Im Auftrag

Mende
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